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VORWORT

Wasserkraftnutzung und ökologischer Zustand eines Gewässers stehen in
enger Wechselwirkung. Die vorliegende Bestandsaufnahme zeigt drastisch
wie nachhaltig bauliche Eingriffe ein wertvolles Flußsystem verändern und
degradieren.

Wirksamer Gewässerschutz fordert umfassende Kenntnis über alle
gewässerrelavanten Eingriffe und Belastungen sowie deren Ursachen.
Dieser oft beschwerliche und vielfach auch kostspielige Weg ist jedoch im
Zuge einer aktiven und zukunftsorientierten Umweltpolitik dringend
notwendig.

Der Dokumentation und Information auf dem Sektor Gewässerschutz muß
daher auch in Zukunft hohe Priorität eingeräumt werden.

Dr. Hans Achatz
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I. EINLEITUNG

Die Alm bildet den Abfluß aus dem Almsee und ist von der
Seeklause bis zur Mündung in die Traun 48,110 km lang. In
diesem Streckenabschnitt sind insgesamt 32 Wehranlagen,
zahlreiche Gefällstufen, die teilweise aus aufgelassenen
Wehranlagen entstanden sind, sowie Einbauten in den
Uferbereichen zum Zweck des Hochwasserschutzes vorhanden.

Anthropogene Einflüsse auf dieses Gewässer sind laut den
ältesten Aufzeichnungen der Wasserbücher bereits seit 1801
dokumentiert, wobei sich durch die Änderung der Eingriffe
in das Gewässerbett durch die verbesserten technischen
Möglichkeiten diese dahingehend verändert haben, als daß
sie zunehmend massiver geworden sind. Obwohl die Alm sehr
gute Wasserqualität aufweist, ist die ökologische Funktions-
fähigkeit des Gewässers sehr stark beeinträchtigt. Im Zuge
der Erhebungen an Ort und Stelle konnte festgestellt
werden, daß die Abgabe einer Restwassermenge bis auf wenige
Ausnahmen nicht durch Bescheidauflagen geregelt ist und
somit die Wasserführung im Altbett der Alm dem Gutdünken
der Kraftwerksbetreiber überlassen ist. Durch das teilweise
überbreite Flußbett mit Schottersohle fließt das Wasser mit
geringer Tiefe ab. Im Unterwasserbereich der Wehranlagen
fällt vor allem zu Zeiten mit Niedrigwasserführung ein
Großteil trocken bzw. ist das restliche Wasser nur in
einzelnen Tümpeln vorhanden. Die Aufheizung des Wassers,
die geringe Wassertiefe, die geringen Wassermengen und die
schottrige Gewässersohle begünstigen das massenhafte
Auftreten von Kiesel- und Grünalgen. Abgesehen davon, daß
dies sowohl eine optische Beeinträchtigung des Gewässers
darstellt, als auch durch Massenauftreten der Algen eine
deutliche Geruchsbelästigung hinzukommt, wird die
ökologische Funktionsfähigkeit gemäß § 105 lit. ra) WRG 1990
massiv beeinträchtigt. Wiederholte Beschwerden durch
Anrainer, die sich durch obgenannte Mißstände
beeinträchtigt fühlen, wurden zum Anlaß genommen, die
folgende Studie auszuarbeiten.

Wie im Zuge der Erhebungen festgestellt werden konnte,
handelt es sich bei der Alm um ein sanierungsbedürftiges
Gewässer, wobei vor allem ein Augenmerk auf die Sanierung
gemäß § 21 a, WRG 1990 gelegt werden muß. Eine Anpassung
der Wehranlagen an den Stand der Technik durch die
bescheidmäßig geregelte Abgabe von Restwasser und die
Errichtung von funktionsfähigen Fischaufstiegshilfen ist
dringend nötig.
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Da ein funktionierendes Gewässer mit einer artenreichen
Biozönose nicht nur bis zur jeweiligen Uferböschungskrone
gesehen werden darf (siehe auch WRG 1959), ist zur
Erfassung von Wechselwirkungen und Verzahnungen mit dem
Umland den intakten Uferbegleit- gehölzen und der
Ufervegetation ein eigener Abschnitt gewidmet. In bezug auf
die teilweise ausgedehnten, naturnahen bzw. als natürlich
zu bezeichnenden Ufergehölze und Auwälder stellt die Alm
eine Besonderheit dar. Wegen dieser ökologisch äußerst
wertvollen Bestände wurden bereits einige Naturschutz-
gebiete eingerichtet, andere befinden sich noch im
Planungsstadium. Durch die vorliegende Studie soll neben
einer Bestandsaufnahme eine Grundlage für eine behördliche
Behandlung der Wehr- und Kraftwerksanlagen gemäß § 21a WRG
1990 geschaffen werden.
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II. ALLGEMEINE DATEN

Die Alm bildet den Abfluß aus dem Almsee, in dem sich das
Wasser der zahlreichen ober- und unterirdischen Quellbäche
aus dem südlich davon gelegenen Nordabfall des Toten
Gebirges zwischen dem Großen Priel (2515 m) und dem
Weißhorn (1755 m) sammelt. Die gesamte Fließstrecke beträgt
48 km, wobei zuerst auf eine Länge von 17 km das Kalk-
gebirge durchquert wird. Im Anschluß daran befindet sich
die Flyschzone, die mit einer 7 bzw. 11 km langen Fließ-
strecke überwunden wird. Dann erreicht der Fluß die
Molassezone des Alpenvorlandes und mündet nach weiteren
20 km im Gemeindegebiet von Fischlham in die Traun. Das
Einzugsgebiet der Alm beträgt insgesamt 492,3 km2.

Vom hydrografischen Dienst des Amtes der oö. Landesregierung
werden folgende charakteristische Wasserführungsdaten angegeben:

Pegel

Niedrigstwasserführung
mittlere Niedrigwasserführung
MittelWasserführung
1-jährliche Hochwasserführung

HQ30
HQ100

Das Almtal ist von wasserführenden Schottern aufgefüllt.
Der Fluß selbst wird von einem Grundwasserstrom mit einer
mittleren Breite von 500 - 1000 m begleitet, der einen
idealen Grundwasserkörper für eine regionale und über-
regionale Trinkwasserversorgung darstellt. Das Brunnen-
schutzgebiet Au - Unteres Almtal wurde mit dem Bescheid
Wa-634/1-1978 vom 1.2.1978 festgelegt. Ein weiteres
Schutzgebiet ist im Bereich des Theuerwangerforstes
beantragt und ist derzeit im Flächenwidmungsplan noch als
Schongebiet ausgewiesen.

Durch Verordnung werden Schutzmaßnahmen für Bereiche der
Gemeinden Kirchham, Vorchdorf, Scharnstein, St. Konrad und
Grünau sowie von Bad Wimsbach-Neydharting und Steiner-
kirchen a.d.Traun festgelegt (wasserwirtschaftliche
Rahmenverfügung zum Schütze der Trinkwasservorkommen im
Almtal, 78. Verordnung des BMfLuF vom 25.1.1984):

- im § 3 der Verordnung:
bei der Handhabung der §§ 8,9, 10, 15, 28 bis 38 und 112
des WRG 1959 ist darauf Bedacht zu nehmen, daß die Nutz-
barkeit der Gewässer entsprechend dem Widmungszweck weder
beeinträchtigt noch gefährdet wird.

Grünau

m3/s

1,3
2,4
9,5

78
165
215
265

Friedlmühle

m3 /s

2,17
3,02

12,8
125
240
305
370

Penninger
Steg
m3/s

3,0
3,4

15,2
130
260
325
390


